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Aus der Gemeinderatssitzung vom 13.10.2025 

  
  

§ 1      Bauplatzvergabe 

  

Der Gemeinderat erhielt zu diesem Tagesordnungspunkt eine Tabelle mit den 
dazugehörenden Namen der Bewerber als Tischvorlage. Für die Öffentlichkeit war 
diese Liste anonymisiert. 
  

Der Vorsitzende informiert den Gemeinderat mit einer Bauplatzübersicht und einer 
Tabelle über die eingegangenen Bewerbungen und die erfolgte Punktevergabe. 
  

Drei Bewerbungen sind eingegangen. Zwei Bauplätze sollten in diesem Jahr 
noch verkauft werden. 
  

Bei der Punktevergabe erhielten alle Bewerbungen dieselben Punktzahlen. Auf Grund 
der Punktgleichheit ist das Losverfahren (verschiedene Umschläge, die die Nummern 
der Bewerbungen beinhalten, werden gezogen) anzuwenden. Bei diesem ergibt sich 
folgendes Ergebnis! 
  

Bewerbung 1: Zweiter Platz 

Bewerbung 2: Erster Platz 

Bewerbung 3: Dritter Platz 

  

Nach eingehender Beratung fasst der 
Gemeinderat einstimmig folgenden Beschluss: 
  

Der Gemeinderat will, dass den ersten beiden Bewerbern, gemäß Reihenfolge der 
Verlosung, ein Bauplatz angeboten und ggf. verkauft wird. 
  

Sollte einer der ersten beiden Bewerber abspringen, ist der verbleibende Bauplatz dem 
dritten Bewerber anzubieten. 
  

Sollte Bewerber 2 den Zuschlag erhalten, ist der Gemeinderat mit dem Bau eines 
Zweifamilienhauses einverstanden und ermächtigt den Bürgermeister bereits heute, 
einer später erforderlichen Teilung des Hauses zuzustimmen. 
  

§ 2      Spendenannahme 

  

Der Vorsitzende informiert den Gemeinderat, dass folgende Spenden bei der 
Gemeinde eingegangen sind: 
 
  

 



 

 

Bürgermeisteramt Setzingen 

Alb-Donau-Kreis 
 
 

 

• Am 06.08.2025 eine Spende in Höhe von 100,00 € von der Volksbank Alb a.G. 
zu Gunsten des Jugendhauses eingegangen ist. 

 
  

• Am 14.08.2025 eine Spende in Höhe von 500,00 € von anonym zu Gunsten der 
Feuerwehr eingegangen ist. 

 
  

• Am 11.09.2025 eine Spende in Höhe von 350,00 € von anonym zu Gunsten der 
Gemeinde eingegangen ist. 

  

Nach eingehender Beratung fasst der 
Gemeinderat einstimmig folgenden Beschluss: 
  

Der Gemeinderat stimmt der Annahme der Spenden zu und bedankt sich bei den 
Spendern für die Spenden! 
  

§ 3:     Protokoll 
  

Der Gemeinderat erhielt das Protokoll bereits vor der heutigen Sitzung zur Kenntnis. 
Einwände werden nicht erhoben. Das Protokoll wird gemäß § 38 Abs. 2 GemO von 
zwei Gemeinderäten unterzeichnet. 
  

§ 4:     Verschiedenes / Bekanntgaben           

  

Nächste Gemeinderatssitzung 

  

Der Vorsitzende verteilt die Einladungen zur nächsten Gemeinderatssitzung! 
  

Karl Häcker 
Bürgermeister 

 


